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RECHT UND KAPITALMARKT – IM INTERVIEW: HARALD GLANDER UND DANIEL LÜHMANN

Offenlegungsverordnung soll
Transparenz schaffen

EU-Aktionsplan fˇr ein nachhaltiges Finanzsystem – Umsetzung erst am Anfang
B˛rsen-Zeitung, 4.1.2020

j Herr Glander, Herr Lˇhmann, As-
setmanager mˇssen sich auf das
Inkrafttreten der Offenlegungs-
verordnung als Teil des EU-Akti-
onsplans fˇr ein nachhaltiges Fi-
nanzsystem vorbereiten. Wer sind
die Adressaten?

Glander: Die Offenlegungsverord-
nung richtet sich an alle Finanz-
marktteilnehmer und Finanzberater.
Adressaten sind regulierte Unter-
nehmen wie AIF- und OGAW-Ver-
waltungsgesellschaften, Banken
und Finanzdienstleistungsinstitute.
Diese Unternehmen mˇssen einige
der Offenlegungspflichten selbst
dann beachten, wenn sie keine nach-
haltigen Finanzprodukte herstellen
oder vertreiben.

j Welche Ziele strebt die EU mit
der Offenlegungsverordnung an?

Lˇhmann: Die EU verfolgt das Ziel,
dass Nachhaltigkeitsrisiken und die
Berˇcksichtigung nachteiliger Nach-
haltigkeitsauswirkungen Eingang in
die Investitionsentscheidungs- oder
Anlageberatungsprozesse der Fi-
nanzmarktteilnehmer und Finanz-
berater finden. Damit steht die Ver-
ordnung im Zusammenhang mit
den ambitionierten Klimaschutzzie-
len der EU, fˇr deren Erreichen pri-
vates Kapital in nachhaltige Invest-
ments umgelenktwerden soll. Durch
die Pflicht, Informationen zu Nach-
haltigkeitsrisiken und nachteiligen
Auswirkungen zu ver˛ffentlichen,
werden die Finanzmarktteilnehmer
und Finanzberater dazu bewegt, die
notwendige Transparenz fˇr eine
fundierte Investitionsentscheidung
der Investoren herzustellen.

j Welche Informationen mˇssen

kˇnftig geliefert werden?
Lˇhmann: Die Verordnung ver-
pflichtet Finanzmarktteilnehmer
und Finanzberater, unternehmens-
bezogene Informationen auf der
Webseite zu ver˛ffentlichen. So
mˇssen sie Angaben zu ihren Strate-
gien zur Einbeziehung von Nachhal-
tigkeitsrisiken bei der Investitions-
entscheidung und in der Anlagebe-
ratung ver˛ffentlichen. Berˇcksich-
tigen sie zudem nachteilige Auswir-
kungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
im Investitionsentscheidungs- oder
Anlageberatungsprozess, mˇssen
sie grundsätzlich eine Erklärung
ˇber den Umgang mit diesen Aus-
wirkungen ver˛ffentlichen. Schließ-
lich mˇssen Finanzmarktteilnehmer
und Finanzberater Informationen
bekanntmachen, inwiefern ihre Ver-
gˇtungspolitik mit der Einbeziehung
von Nachhaltigkeitsrisiken im Ein-
klang steht.
Glander: Finanzmarktteilnehmer
mˇssen zudem in Bezug auf Finanz-
produkte nachhaltigkeitsbezogene
Informationen in den vorvertragli-
chen Informationen ver˛ffentlichen.
Entsprechende Erläuterungen sind
gegenˇber den Kunden vor Erbrin-
gung der Dienstleistungen Anlage-
beratung und Portfoliomanagement
abzugeben. Der Umfang der pro-
duktbezogenen Informationen er-
weitert sich, wenn ein Finanzpro-
dukt ESG-Merkmale f˛rdern soll
oder eine nachhaltige Investition als
,,Impact Investment‘‘ angestrebt
wird. So mˇssen Kapitalverwal-
tungsgesellschaften in Verkaufspro-
spekten entsprechende Änderungen
vornehmen.

j Wie weit sind die Betroffenen in
der Branche mit der Umsetzung
der neuen Vorgaben?

Glander: Die Offenlegungsverord-
nung wurde am 9.12.2019 ver˛ffent-
licht und ist ab dem 10.3.2021 fˇr
die Finanzmarktteilnehmer und Fi-
nanzberater anwendbar. Die Kon-
kretisierung der neu eingefˇhrten
Pflichten erfolgt durch Level-2-Maß-
nahmen, welche bis zum 30.12.2020
im Entwurf vorzulegen sind. Die zur
Offenlegung verpflichteten Unter-
nehmen stehen daher erst am An-
fang dieses Prozesses.

j Welche Folgen drohen, wenn die
neuen Offenlegungspflichten
nicht eingehalten werden?

Lˇhmann: Die Offenlegungsverord-
nung selbst sieht keine Rechtsfolgen
fˇr einen Verstoß gegen die Offenle-
gungspflichten vor. Es kann aller-
dings davon ausgegangen werden,
dass nach deutschem Recht entspre-
chende Ordnungswidrigkeitsvor-
schriften einschlägig sein werden.
Glander: In der Praxis wesentlich be-
deutender dˇrften die zivilrechtli-
chen Folgen eines Verstoßes gegen
die Offenlegungspflichten sein.
Wenn Investoren nicht oder nur feh-
lerhaft informiert werden, kann ein
Schadenersatzanspruch gegen das
zur Offenlegung verpflichtete Unter-
nehmen entstehen. Die Unterneh-
men mˇssen daher sicherstellen,
dass die offenzulegenden Informa-
tionen akkurat sind und ihre Mitar-
beiter im Umgang mit den neuen
Pflichten geschult werden.
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